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Späte Einsicht. — Es mutete etwas eigenartig an, daß
gerade während der letzten Parlamentssession, in der die
Weiterführung der Preiskontrolle beschlossen wurde, eine
Mitteilung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments die Runde machte, in welcher die im Frühjahr 1951

in einigen Branchen der Textilindustrie abgeschlossenen
Vereinbarungen zur Verhinderung des «drohenden» Preis-
auftriebes als hinfällig bezeichnet wurden. Es schien, als
wollte mit dieser Bekanntgabe dem Stimmbürger dar-
gelegt werden, daß die Eidgenössische Preiskontrolle
Preisvorschriften von sich aus aufhebt, wenn es die Um-
stände erlauben, und sie also nicht länger in Kraft läßt,
als es unbedingt notwendig ist. Weit gefehlt! Gerade die
Aufhebung der Textilvereinbarungen vom Frühjahr 1951

bildet ein typisches Beispiel dafür, daß einmal angeord-
nete Preisverfügungen äußerst langlebig sind, auch dann
noch, wenn für die Beibehaltung keinerlei Berechtigung
mehr vorliegt. Die von den Behörden als Begründung an-
geführte «reichliche Versorgung», welche eine unange-
messene Preis- oder Margenbildung für Textilien nicht
mehr befürchten lasse, besteht doch mindestens seit Be-
ginn dieses Jahres. Es berührt deshalb eher merkwürdig,
daß das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement erst Mitte
September bekanntgegeben hat, die Vereinbarungen über
die Preisbildungen im Textilsektor könnten als hinfällig
betrachtet werden, nachdem schon seit Monaten unter den
damals festgelegten Preisen Textilien verkauft wurden,
und nicht zuletzt deshalb, um die Aufrechterhaltung der
Beschäftigung auch bei ungenügender Nachfrage einiger-
maßen sicherzustellen.

Zur Lage. — Der Konjunkturhimmel hat sich in letzter
Zeit für die Textilindustrie etwas aufgehellt. Wenn auch
nicht alle Branchen und Firmen von der sich merklich

abzeichnenden Erholung bisher profitieren konnten, so
darf doch der Zukunft optimistischer entgegengesehen
werden, als dies vor einigen Monaten noch der Fall war.
Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften, die zu
Beginn des Jahres 1951 entlassen werden mußten, hat
teilweise wieder eingesetzt und verursacht den Firmen
beträchtliche Spesen und Umtriebe, die bei einer etwas
verständnisvolleren Haltung des Arbeitsamtes und der
Gewerkschaften in vielen Fällen hätten vermieden werden
können.

Wenn auch die Nachfrage vor allem nach modischen
Stoffen angezogen hat, so treten im Exportsektor erneut
größere Schwierigkeiten zutage, was die Ausfuhrergeb-
nisse der letzten Monate recht deutlich zeigten. Die dem
normalen Warenverkehr mit Frankreich und dem Sterling-
gebiet entgegenstehenden Hindernisse konnten noch nicht
überwunden werden. Es ist im Gegenteil zu erwarten, daß
sich der Export schweizerischer Textilien nach diesen
Ländern noch einige Zeit mit ungenügenden Kontingenten
abfinden muß, wenn es nicht gelingt, den Grundsatz
«Nicht-Diskriminierung», der ja bekanntlich nach den
OECE-Bestiimmungen auch auf den exliberalisierten Sek-
tor anzuwenden ist, vernünftig und den schweizerischen
Exportinteressen Rechnung tragend auszulegen. Es ist zu
hoffen, daß die für anfangs Oktober vorgesehenen fran-
zösisch-schweizerischen Verhandlungen der Schweiz Ge-
legenheit bieten, diese für die Textilindustrie so wichtige
Frage befriedigend zu lösen, auch wenn es notwendig sein
sollte, mit dem «Veto» zu drohen.

Eine unverständliche Maßnahme. — Die französische
Regierung hat zu Gunsten der Pariser Haute Couture
Maßnahmen ergriffen, die es ermöglichen, staatliche Sub-
ventionsbeiträge auszuzahlen, wenn gewisse Voraussetzun-
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gen von den Gesuchstellern erfüllt werden. Unter anderm
müssen sich die Couture-Firmen verpflichten, nicht mehr
als 10% ihres Stoffbedarfes aus dem Ausland zu beziehen.
Diese Bedingung ist nur erklärlich, wenn mit der Subven-
tionierung der Couture-Firmen auch ein Schutz der Lyoner
Textilindustrie und damit die Ausschaltung eines unan-
genehmen Konkurrenten verbunden werden wollte. Ob
damit aber die Konkurrenzfähigkeit der Pariser Haute-
Couture-Firmen erhöht werden kann, ist doch mehr als
fraglich. Wenn man ihnen die Möglichkeit nimmt, dort
ihre Stoffe einzukaufen, wo sie sie am vorteilhaftesten
und am ehesten der Mode entsprechend erhalten, so ist
doch kaum zu erwarten, daß die Konkurrenzbedingungen
sich verbessern oder sich das Interesse für Modelle der
Pariser Couture steigert. Mit der Unterbindung des Wett-
bewerbes und der Abschließung vom Ausland läßt sich
eine auf den Export und das Prestige angewiesene Branche
wie die Pariser Haute Couture nicht retten!

Mode nach Plan. — Der Beweis dafür, daß im russischen
Fünfjahresplan auch an die Bekleidung gedacht wurde,
geht aus einer TASS-Meldung hervor, die nicht besser
kommentiert werden könnte, als dies die deutsche «Textil-
Zeitung» letzthin getan hat:

«Der Minister für die Leichtindustrie hat schon über
750 Modelle für die Herbst- und Wintersaison genehmigt,
deren Massenproduktion bereits angelaufen sein soll.
Ueber 750 Modelle — eine erstaunliche Zahl, wenn man
sich vorstellt, daß der genannte Minister höchstpersön-
lieh sie ausgesucht haben sollte, zumal auch noch über
1800 Muster an hochwertigen Seiden- und Baumwoll-
Stoffen geprüft wurden. Nun, er wird seine Mitarbeiter
haben, eine ganze Abteilung Mode seines Ministeriums
vielleicht, falls nicht das Wort Mode als westlich-kapi-
talistisch durch einen anderen Begriff ersetzt worden
ist. 750 Modelle sind als Arbeitsleistung eines Ministe-
riurns wirklich stattlich, weshalb es rühmlich ist, daß
sie «schon» (Anfang September!) genehmigt sind und
ihre Massenproduktion «bereits» angelaufen ist. Der
Einwand, daß doch wohl auch in der Sowjetunion die
Herbst- und Wintersaison schon begonnen hat und in
manchen ihrer Gebiete der Winter bereits an der oder
gar jenseits der Schwelle stehen dürfte, ist demgegen-
über natürlich ganz unerheblich.»
Wer hat bei uns die Herbstmodelle gezählt? Wohl nie-

mand, und doch darf angenommen werden, daß die
schweizerischen Modelle ein Vielfaches der russischen
Produktion ausmachen!

e f4nacAricAten
Handelspolitische Bemerkungen. — Auch die Abwick-

lung des zweiten mit Frankreich abgeschlossenen modus
tüuendi, der die Ausfuhr im dritten Quartal regeln sollte,
gestaltete sich wiederum äußerst langwierig. Inzwischen
stellte sich heraus, daß die Franzosen die Kontingente
teilweise falsch berechnet haben; im besondern sind die
bedruckten Seidengewebe und Seidencarrés zu kurz ge-
kommen. Darüber hinaus wirkt sich das zweite Quartal
1951 als für die Kontingentsberechnung maßgebliche Pe-
riode ungünstig aus, da jeweils im zweiten Vierteljahr
die Exporte von schweizerischen Seiden- und Rayonge-
weben nach Frankreich stets unter dem Jahresdurch-
schnitt liegen. An den kommenden Verhandlungen müs-
sen deshalb diese Unstimmigkeiten beseitigt und eine
vernünftigere Kontingentierungsperiode gewählt werden.
Auch die Verzögerungen in der Lizenzerteilung können
in Zukunft nicht mehr hingenommen werden, da sonst
die französische Kundschaft importmüde wird. Vielleicht
wird dies in Paris auch beabsichtigt. Schließlich sollten
die künftigen Vereinbarungen wieder für länger als nur
für ein Quartal abgeschlossen werden können, beispiels-
weise für ein halbes Jahr. Es liegt nun an der schweize-
rischen Verhandlungsdelegation, sich energisch für eine
Verwirklichung dieser Forderungen einzusetzen.

In diesen Zusammenhang gehört auch die Mitteilung,
wonach die konsultative Kommission für Handelspolitik
die Auffassung bekräftigt habe, daß Art. 3 des Liberali-
sierungskodexes des OECE, der im Falle der Rückgängig-
machung von Liberalisierungen das Prinzip der Nicht-
diskriminierung aufstelle, einer Interpretation bedürfe,
die den besonderen Verhältnissen von Staaten wie der
Schweiz in vernünftiger Weise Rechnung trägt. Gerade
in den jüngsten Verhandlungen mit Frankreich mußten
wir wiederum die unangenehme Erfahrung machen, daß
gemäß Art. 3 bei der Einschränkung von Liberalisierun-
gen sämtliche OECE-Länder genau gleich gut oder viel-
mehr mathematisch genau gleich schlecht zu behandeln
sind. Mit einem gewissen Recht kontingentierte deshalb
Frankreich seine Einfuhr anhand einer für sämtliche
Länder geltenden Referenzperiode; der Umstand, daß die
Schweiz im Gegensatz etwa zu Deutschland und Belgien
im vergangenen Jahre ihre Exporte nach Frankreich
nicht übermäßig aufblähte, durfte somit nicht berück-
sichtigt werden. Da indessen die Kontingente nur 50%
der Importe im zweiten Quartal 1951 betragen, ergibt

sich für die Schweiz im Vergleich zu ihren früheren
Lieferungen eine ganz empfindliche Kürzung der Export-
möglichkeiten. Des weitern darf Frankreich beispiels-
weise nicht berücksichtigen, daß die Schweiz einer seiner
besten Kunden ist und stets mehr französische Waren
importierte als wir nach Frankreich liefern konnten.
Gelingt es, in Paris eine für die Schweiz günstigere
Auslegung des Prinzips der Nichtdiskriminierung durch-
zusetzen, so wird der Weg zu wirklich bilateralen Ver-
handlungen mit Frankreich frei. Es ist zu hoffen, daß die
schweizerische Delegation bei der OECE dieses Mal den
Mut besitzt, ihren Standpunkt selbst mit der Drohung
durchzusetzen, nötigenfalls gegen die Genehmigung des
französischen Einfuhrprogrammes für das vierte Quartal
durch den Rat der OECE ihr Veto einzulegen.

Die Zentral-Kommission der Seiden- und Rayonindu-
strie befaßte sich an ihrer letzten Sitzung auch mit den
mißlichen Verhältnissen, die sich für den Export non
Textilien nach Süd- und Zentralamerika ergeben. Der
Handelsabteilung wurde nahegelegt, unsere handelspoli-
tische Aktivität in diesen Ländern zu verstärken. Da es
beim gegenwärtigen Personalbestand unserer diploma-
tischen Vertretungen in Lateinamerika nicht möglich sei,
eingehende Handelsvertragsverhandlungen zu führen,
dränge sich die unverzügliche Ernennung eines dritten
Delegierten für Handelsverträge auf, der baldmöglichst
die lateinamerikanischen Länder besuchen sollte, um an
Ort und Stelle die dem schweizerischen Textilexport
entgegenstehenden Hindernisse zu prüfen und wenn
möglich zu beseitigen.

Der Gesamtexport von Seiden-, Rayon- und Zellwoll-
geweben nach Lateinamerika war im Jahre 1946 auf den
seither nie mehr erreichten Betrag von 46,7 Millionen
Franken gestiegen. Diese Summe wurde möglich durch
den gewaltigen Nachholbedarf, welcher in diesen Län-
dern während des Krieges entstanden war, und durch den
Wegfall der Konkurrenz von Seiten der anderen euro-
päischen Seidenindustrien, die damals noch mit dem
eigenen Wiederaufbau beschäftigt waren. Rücksichtslose
Devisen- und Einfuhrbeschränkungen und Diskriminie-
rung der Schweiz als Hartwährungsland brachten unseren
Export nach Lateinamerika bis ins Jahr 1950 fast voll-
ständig zum Erliegen. Letztes Jahr und im ersten Halbjahr
1952 haben sich die Verhältnisse leicht, doch ungenügend
verbessert. Für die Lieferung von Stapelartikeln kommt
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